
GEMEINDE EGELSBACH  
 

 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-51/2018  

Dezernat I  
Amt für soziale und öffentliche Einrichtungen  

 Datum: 19.10.2018 
 
 

 

1. Sozial- und Kulturausschuss 15.11.2018 

2. Haupt- und Finanzausschuss 21.11.2018 

3. Gemeindevertretung 28.11.2018 

 
 
 

Nachnominierung für die Wahl sachkundiger Einwohner in die Senioren-

Kommission für die Wahlperiode 2016-2021 
 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
Die Gemeindevertretung wählt in die Senioren-Kommission für die Wahlperiode 2016-2021 als 
sachkundige Einwohner (in Nachnominierung): 

1. Frau Regine Kober-Gerhard (Evangelische Kirche Egelsbach) 
2. Frau Ursula Buhl (Katholische Kirche Egelsbach-Erzhausen) 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Sitzungsgelder 
 

Erläuterungen: 

Mit Beschluss vom 07.11.2017 hat der Gemeindevorstand zur Erledigung eines vorübergehenden 
Auftrages gemäß § 72 HGO die Kommission "Senioren-Kommission" gebildet. Die Kommission 
besteht aus dem Bürgermeister und einem weiteren Mitglied des Gemeindevorstandes, sechs 
Mitgliedern der Gemeindevertretung und acht sachkundigen Einwohnern. 
 
Die von der Gemeindevertretung als Mitglied der Senioren-Kommission für die Wahlperiode 2016-
2021 gewählte sachkundige Einwohnerin Frau Rebekka Adler (Evangelische Kirche Egelsbach) 
tritt aus persönlichen Gründen aus der Senioren-Kommission aus. Als Vertretung hat Frau Adler 
die Gemeindepädagogin Frau Kober-Gerhard vorgeschlagen. 
 
Des Weiteren stand zum Zeitpunkt der Wahl der acht sachkundigen Einwohner für die Senioren-
Kommission keine Vertretung der katholischen Kirche Egelsbach-Erzhausen zur Verfügung. Somit 
war bislang eine Position in der Senioren-Kommission unbesetzt. Zur nachträglichen Besetzung 
dieser Position wurde nun Frau Ursula Buhl von Seiten der katholischen Kirche Egelsbach-
Erzhausen vorgeschlagen. 
 
Die sachkundigen Einwohner einer Kommission werden von der Gemeindevertretung gewählt (§ 
72 Absatz 2 HGO). 
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Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in 
seiner Sitzung am 23.10.2018 zugestimmt. 
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